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1.      REC TSGRUNDLAGEN

-  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
-  Baunutzungsverordnung (BauNVO  - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke)  in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)
-Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauo) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl.1998, S. 365), zuletzt

geändert duch Artikel  1  des Gesetzes vom  15.06.2015 (GVBl. S. 77)
-  Planzeichenverordnung (Planzv - Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung

des  Planinhalts)  vom  18.12.1990  (BGBl.  I  1991  S.  58),  zuletzt  geändert  duch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
04.05.2017 (BGBl.  I S.1057)

-  Bundesnaturschutzgesetz  (Gesetz  über Naturschutz  und  Landschaftspflege - BNatschG)  vom  29.07.2009

(BGBl. 2009 I S. 2542), zuletzt geändert duch Artikel  1  des Gesetzes vom  15.09.2017 (BGBl. I S. 3434)
-  Landesnaturschutzgesetz   ((Landesgesetz   zu   nachhaltigen   Entwicklung   von   Natur   und   Landschaft  -

LNatschG)  vom  06.10.2015  (GVBl.  2015,  S. 283f.),  zuletzt  geändert  duch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom
21.12.2016 (GVB1.  S.  583)

-  Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG - Gesetz zum  Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zu
Sanierung  von  Altlasten)  vom   17.03.1998  (BGBl.  I  S.  502),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  3   Abs.  3  der
Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465)

-  Landesbodenschutzgesetz  (LBodschG)  vom  25.07.2005  (GVBl.  S. 302),  zuletzt  geändert  duch  § 50  des
Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295)

•  Denkmalschutzgesetz  Rheinland-Pfalz  (DSchG)  vom  23.03.1978  (GVBl.  S.159),  zuletzt  geändert  duch
Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBl.  S. 245)

-  Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmschG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen duch
Luftverunreinigungen,  Geräusche,  Erschütterungen  und  ähnliche  Vorgänge)  in  der  Fassung  der  Bekannt-
machung vom  17.05.2013  (BGBl.  I  S.1274),  zuletzt geändert duch Artikel  3  des  Gesetzes  vom  18.07.2017

(BGBL.  I S. 2771)
-Wasserhaushaltsgesetz  (WHG)  -Gesetz  zur Ordnung  des  Wasserhaushaltes  -vom  31.07.2009  (BGBl.  I  S.

2585), zuletzt geändert duch Artikel  1  des Gesetzes vom  18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)
-Landeswassergesetz (LWG) -Wassergesetz ffir das Land Rheinland-Pfalz -in der Fassung vom  14.07.2015

(GVBl. S.127), zuletzt geändert duch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55, 57)
-Landesstraßengesetz  für  Rheinland-Pfalz  (LstrG)  in  der  Fassung  vom  01.08.1977  (GVBl.  S. 273),  zuletzt

geändert duch § 5 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21)
-  Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz (Gemo) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S.  153), zuletzt geän-

dert duch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03 .2017 (GVBl. S. 21 )
-Landesnachbarrechtsgesetz fiir Rheinland-Pfalz (LNRG)  vom  15.06.1970,  zuletzt geändert duch  Artikel  1

des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl.  S. 209).
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11.    TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In  Ergänzung  der  zeichnerischen  Festsetzungen  in  der  Planzeichnung  wird  folgendes
textlich festgesetzt:

1.     Planungsrecht]iche Festsetzungen
(§ 9 BauGB)

1.1           Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§  1-15 BauNVO)

1.1.1         Besondere Art der baulichen Nutzung -Baugebiete (§  l Abs. 3 BauNVO)

WA - AIlgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO).

(siehe Plandarstellmg).

1.2           Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1  BauGB und §§  16-2la BauNVO)

1.2.1          Grundflächenzahl (§  16 Abs. 2 Nr.  l  und §  19 BauNVO)

(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in der Nutzungsschablone).
1.2.2         Geschossflächenzahl (§  16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO)

(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in den Nutzungsschablonen).

1.2.3         Zahl der vollgeschosse (§  16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in den Nutzungsschablonen).

1.3           Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

1.3.1         0ffene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
Es gilt im gesamten Geltungsbereich der vorliegenden Änderung die offene Bauweise.

1.3.2         Zulässige Hausfomen (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in den Nutzungsschablonen).
Es sind -je nach Festsetzung im Plan -nur Einzelhäuser (im Teilgebiet WAi) oder nur Ein-
zelhäuser und Doppelhäuser (in den Teilgebieten WA2 und WA3) zulässig.

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. § 23 BauNVO)

1.4.1          Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

(siehe Plandarstellumd
Die straßenseitige Baugrenze im Teilgebiet WAi wird unverändert durch die im Plan einge-
zeichnete Baulinie gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO bestimmt.

1.4.2         Baugrenzen (§ 23 Abs.  l  BauNVO)
(siehe Plandarstellunst.
Alle nicht von der Festsetzung in Ziffer  1.4.1  erfassten Grenzen der überbaubaren Flächen
im  Geltungsbereich  werden  durch  die  Festsetzung  von  Baugrenzen  gemäß  § 23  Abs. 3
BauNVO bestimmt.
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1.5          Flächen für Nebenanlagen, Flächen für stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs.  1 Nr. 4 und 22 BauGB i. V. m. §  12 Abs. 6, §  14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

1.5.1         Nebenanlagen im sinne des §  14 BauNVO sowie sonstige bauliche Anlagen, soweit sie nach
LBauo in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, können gemäß
§ 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

1.5.2         Garagen (§  12 BauNVO)

1.5.2.1      Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

1.5.2.2     In  den  Teilgebieten  WA2  und WA3  muss  der  Abstand  zwischen  Garagen-Rand
(Einfahrt)  und  Verkehrsfläche  (Erschließungsstraße / Gehweg;   nicht  zu  seitlich
angrenzenden  öffentlichen Verkehrsflächen)  mindestens  5,0 m  betragen.  Dies gilt
auch für offene Garagen (überdachte Stellplätze / Carports

1.5.2.3      Garagen sind nur in Massivbauweise zulässig.

1.6

1.6.1

1.7.

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§ 9 Abs.  1 Nr. 6 BauGB)
Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

lm Teilgebiet WA3 sind bei Einzelhäusem maximal 2 Wohneinheiten pro Wohngebäude, bei
Doppelhäusem  maximal je  1  Wohneinheit  pro  Wohngebäude  (d.h.  pro  Doppelhaushälfte)
zulässig.

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1. 7.1         Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen

Zur Sicherung der Einhaltung des  Tötungsverbots  gemäß  § 44 Abs.  1  Nr.  1  und / oder des
Beschädigungsverbots des § 44 Abs.  1 Nr. 3 BNatschG ist die Rodung von Gehölzen nur im
Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28. / 29.02. eines Jahres zulässig.

1.7          Anpflanzungen (§ 9 Abs. l Nr. 25a BauGB)

1.7.1         Grüngestaltung der unbebauten Bereiche der privaten Grundstücke im Teilgebiet wA3

Im   Teilgebiet   WA3   ist   mindestens   1  standortgerechter   Laubbaum   1.   oder  11.   Ordnung
(Mindestqualität:  Hochstamm,  3  x  verpflanzt,  Stammumfang  12-14  cm)  zu  pflanzen  und
dauerhaft zu erhalten.
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2.     Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

2.1

Gestaltungssatzung im Rahmen des Bebauungsplanes
(Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz - LBauo)

Die  folgenden  bauordnungsrechtlich-gestalterischen  Festsetzungen gelten nicht ffir die jeweils
von den Festsetzungen betroffenen Elemente, Gebäudeteile und Anlagen an Gebäuden und bau-
lichen oder sonstigen Anlagen, die zur Zeit des Aufstellungsbeschlusses der vorliegenden Ände-
rung  der  beiden  Bebauungsplanungen  (30.05.2018)  nachweislich  bereits  rechtmäßig  errichtet
worden waren und die lediglich einem Umbau oder einer Umnutzung zugeführt werden.

Dächer -Hauptgebäude (§ 88 Abs. 1 Nm. 1 und 2 und Abs. 6 LBauo)

2.1.1         Dachfom

Zulässig  für  Hauptgebäude   in  den  Teilgebieten  WA2  und  WA3  sind   Satteldächer  und
Walmdächer.

2.1.2         Dachneigung

Die  Dachneigung  für  Hauptgebäude  im  Teilgebiet  WAi  muss  mindestens  23°  und  darf
höchstens 3 5° betragen.

Die  Dachneigung für Hauptgebäude  in den  Teilgebieten  WA2 und WA3  muss  mindestens
10° und darf höchstens 30° betragen.

2.2 Solare Energiegewinnung auf Dächern
(§ 88 Abs.  1 Nr.  1  und Abs. 6 sowie § 62 Abs.  1 Nr. 2e LBauo)

2.2.1         Unabhängig von den vorstehend getroffenen  Festsetzungen  zu Dächem  ist  die lnstallation
von Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren auf sämtlichen geeigneten Dächem zulässig.
Derartige Anlagen dürfen jedoch an keiner Stelle mehr als 30 cm über die Dachhaut hinaus-
ragen,  dürfen  keinen Überstand über das Dach aufweisen und müssen ebenso geneigt sein
wie das jeweilige Dach.
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2.2.2         Hiervon ausgenommen sind flache oder flach geneigte Dächer (Neigungen zwischen 0° und
8°),  auf denen  freistehende  Anlagen  bis  zu  einer  Höhe  von  1,50 m  zulässig  sind.  Diese
müssen aber mindestens 2,0 m von den Rändem des Daches zurückbleiben.

maximal  1,5
Dachhaut

111.    Nach anderen gesetz]ichen vorschriften getroffene Festsetzungen /
nachricht]iche Übernahmen / Vermerke
(§ 9 Abs. 6 und Abs. 6a BauGB)

1.     Lage im Landschaftsschutzgebiet
Das      Plangebiet      liegt      im      großräumigen,      insgesamt     ca.      35.967ha     umfassenden
Landschaftsschutzgebiet  "Rßej.7!ßessz.scÄes  jzße7.#gez)z.e/",  das  von  Woms  bis  Bingen  reicht.
Schutzzweck des  LSG  ist nach  § 3  der Verordnung vom  17.03.1977 (veröffentlicht im  Staats-
anzeiger  von  Rheinland-Pfalz  vom  28.03.1977,  Nr.   12 S: 227).  Nach  §  1  Abs. 2  der  Schutz-
verordnung bleiben allerdings alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes
oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden, und somit auch das Plan-
gebiet, von der Schutzverordnung ausgenommen.
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IV.     HINWEISF UND EMPFEHLUNGEN (ohne Festsetzungscharakter)

1.        Bewirtschaftung des Niedersch]agswassers
Zur  Sicherstellung  eines  geordneten  Abflussverhaltens  der  Vorfluter  haben  Maßnahmen  der
Wasserrückhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen.
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah  versickert,  verrieselt  oder  direkt  oder  über  eine  Kanalisation  ohne  Vemischung  mit
Schmutzwasser  in  ein  Gewässer eingeleitet werden,  soweit dem weder wasserrechtliche  noch
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.
Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die Standort-
eignung,  sowie  das  Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren  sind  mit  dem  Träger der  Abwasser-
beseitigung abzustimmen.
Grundsätzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Drainage-
wasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt genehmigungs-und erlaubnisfrei.
Das Versickem von anfallendem Oberflächenwasser ist allerdings nur breitflächig (über flache
Mulden bis maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zulässig.
Für   die   gezielte   Versickerung   (Mulden   mit   angeschlossener,   undurchlässiger   Fläche   im
Verhältnis zur Muldenfläche >  5: 1  bzw.  einer Muldentiefe größer als  30 cm,  zentrale Becken,
Rigolen,  Schächte etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer ist hingegen eine wasser-
rechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltung Mainz-B ingen erforderlich.
Bei gezielter Versickerung ist ein Abstand von mindestens  1 Meter zwischen der Sohle der Ver-
sickerungsanlage und dem mittleren höchsten Grundwasserstand einzuhalten; dies gilt auch für
Privatgrundstücke.
Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist auch stets so anzu-
legen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen
nicht  entstehen  können.  Alle  sonstigen  Versickerungsmöglichkeiten  des  Oberflächenwassers
sind  Einwirkungen,  die  nach  § 9  WHG  (Wasserhaushaltsgesetz)  als  Benutzungen  gelten  und
einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen.
Die Untere Wasserbehörde weist darauf hin,  dass  in Hanglagen auf Versickerungsanlagen ge-
mäß den Empfehlungen des Arbeitsblattes DWA A 13 8 möglichst verzichtet werden sollte, was
im vorliegenden Fall auch durch die Lage in einem vemuteten Rutschgebiet verstärkt wird, so-
dass eine Versickerung allenfalls auf Grundlage genauerer, fachlich fündierter Untersuchungen
ins Auge gefasst werden sollte.

2.        Nutzung von Niedersch]agswasser
Zum  Zwecke  der  Verwertung  (Nutzung)  von  Niederschlagswasser  als  Brauch-und / oder
Beregnungswasser sollten möglichst Zistemen mit Pumpen zur Brauchwassemutzung errichtet
werden.

Zur Reduzierung der Abflussverschärfüng und Nutzung von Brauchwasser sollte das Dach-
wasser der Gebäude in doppelstufigen Regenwasserzistemen gesammelt werden. Das Prinzip beruht
auf einer Grundspeicherung des Regenwassers zur Nutzung (VN) sowie eines flexiblen Speichers zu
Retention  (Pufferung)  zusätzlicher  Niederschlagswässer  (VR)  bei  gleichzeitiger  gedrosselter  Ablei-
tung.  Das  erforderliche  Gesamtvolumen  ergibt sich  duch  einfache  Addition  der beiden Volumina:
Verf.= VN+VR.

Im  Falle  des  Einbaus  von  Regenwassemutzungsanlagen  muss  dem  Verbraucher  nach  der
Trinkwasserverordnung  2001  (Trinkwv2001)  fiir  die  in  § 3  Nr.1  genannten  Zwecke  Wasser
mit Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu
achten,  dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbesondere die
DIN  1988 -Technische Regeln für Trinkwasserinstallation -sowie die DIN  1986 und die DIN
2001)  ausgefiihrt wird und die  strikte  Trennung von  Trink-und Brauchwasserleitung erfolgt.
Nach §  17 Abs. 6 Trinkwv 2001  dürfen Regenwassemutzungsanlagen nicht ohne eine den all-
gemein  anerkannten  Regeln  der  Technik  entsprechende  Sicherungseinrichtung  mit  Trinkwas-
serleitungen verbunden werden. Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind
beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und die Entnahmestellen aus
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Regenwassemutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind sämtliche
Leitungen  im  Gebäude  mit  der  Aufschrift  oder  einem  Hinweisschild  'Kez.72  rrz.7®b4;osse7~`  zu
kennzeichnen.
Die Planung der Brauchwasseranlage  innerhalb des Gebäudes  ist vor Erstellung und der lnbe-
triebnahme dem Träger der Abwasserbeseitigung - bzw. dem Betriebsfiihrer anzuzeigen.
AUßerdem ist der Wasserversorgungsträger darüber zu infomieren.
Schließlich ist die lnbetriebnahme einer Regenwassemutzungsanlage nach §  13 Abs. 4 Trinkwv
2001 der zuständigen Behörde anzuzeigen.

3.        Löschwasserversorgung
Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwassermenge ist
durch den Erschließungsträger zu erbringen.

4.        Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs-und Rettungsfahrzeugen
Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den Ein-
satz öffentlicher Brandbekämpfungs-und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der Bemessung dieser
Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der Fachkommission Bauauf-
sicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben des § 7
LBauo zur Anlage von Zugängen und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zu beachten.

5.        Baugrunduntersuchungen und zu beachtende vorschriften zum Baugrund etc.
Für Bauvorhaben sollten -  insbesondere im Hinblick auf die Lage in einem großflächigen ver-
muteten  Rutschgebiet -  spezielle  Baugrunduntersuchungen  sowie  Untersuchungen  zur Erkun-
dung der Schicht- und Grundwasserverhältnisse vorgeschaltet werden. Dazu siehe auch Aussage
im letzten Absatz von Hinweis Nr.  1. Grundsätzlich sollten die Anforderungen an den Baugrund
der   DIN    1054   (Baugrund   -   Sicherheitsnachweise   im   Erd-   und   Grundbau),   DIN   4020
(Geotechnische  Untersuchungen  für  bautechnische  Zwecke)  und  DIN  4124  (Baugruben  und
Gräben  -  Böschungen,  Verbau,  Arbeitsraumbreiten)  sowie  die  Vorgaben  zur Geotechnik  der
DIN  EN  1997-1   und  -2  (Entwurf,  Berechnung  und  Bemessung  in  der  Geotechnik  -Teil   1:
Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden.
Bei allen Bodenarbeiten sind zudem die Vorgaben der DIN  19731  (Bodenbeschaffenheit -Ver-
wertung  von  Bodenmaterial)  und  der  DIN  18915  (Vegetationstechnik  im  Landschaftsbau  -
Bodenarbeiten) zu berücksichtigen.

6.        Schutz und verwertung von Boden
Bei Erdarbeiten sind die Vorgaben der DIN  19731  „Verwertung von Bodenmaterial" und DIN
18915  „Vegetationsarbeiten im Landschaftsbau -Bodenarbeiten" zu beachten. Im Rahmen der
Baumaßnahmen  anfallender  Mutterboden  ist  gemäß  § 202 BauGB  in  nutzbarem  Zustand  zu
erhalten und vor Vemichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberboden ist daher zu Beginn
aller Erdarbeiten entsprechend DIN  18915,  Blatt 3,  abzuschieben  und zu  lagem.  Es  sollte  ge-
prüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünordnerischen Gestaltung (z. 8.
Modellierungen) verwendet werden kann oder ob  sonstige,  möglichst ortsnahe Verwendungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen.

7.        DenkmaLschutzrechtliche vorschriften
Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-
zes  (DSchG)  hinzuweisen.  Danach  ist jeder zutage  kommende  archäologische Fund  im  Sinne
des  §  16  DSchG  gegen  Verlust  zu  sichem,  die  Fundstelle  soweit  als  möglich  unverändert  zu
lassen  und  der  Fund  gemäß  §  17  DSchG  unverzüglich  (direkt  oder  über  die  Denkmalschutz-
behörde  oder die Verbandsgemeinde-  oder die  Stadtverwaltung)  der Denkmalfachbehörde  zu
melden. Das Erhaltungsgebot des §  18 DSchG ist dabei zu beachten.
Die  vorstehenden  Hinweise  entbinden  den  Bauträger / Bauherren  nicht  von  der  Meldepflicht
und Haftung gegenüber dem Landesamt ffir Denkmalpflege.
Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein
angemessener Zeitraum  einzuräumen,  damit  entsprechende  Rettungsgrabungen,  in  Absprache
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mit den ausführenden Fimen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen For-
schung entsprechend durchgeffihrt werden können.  Im Einzelfall  ist mit Bauverzögerungen zu
rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw.
des Bauhemi finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.

8.        Schutz von ver-und Entsorgungs]eitungen
Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu sichem,
dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchem mit Leitungstrassen statt-
findet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie GW 125  sowie des
"Merkblatts  über  Baumstandorte  und  unterirdische  Ver-  und  Entsorgungsanlagen"  der  For-

schungsgesellschaft fiir Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., Köln) sind zu beachten. Die
Träger der Ver-  und Entsorgung sind ffiihzeitig über den Beginn der Erschließungs-und Bau-
maßnahmen zu unterrichten.

9.        Alt]asten, A]tab]agerungen, Altstandorte, schäd]iche Bodenveränderungen oder
Verdachtsflächen
Altlasten,   Altablagerungen,   Altstandorte,   schädliche   Bodenveränderungen   oder  Verdachts-
flächen  sind für das Gebiet des  Geltungsbereiches  der vorliegenden Änderung nicht  bekannt.
Nach  § 5  Abs.  1  Landesbodenschutzgesetz (LBodschG)  sind der Grundstückseigentümer  und
der lnhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen
bekannte  Anhaltspunkte  für  das  Vorliegen  einer  schädlichen  Bodenveränderung  oder  Altlast
unverzüglich   der   zuständigen   Behörde   (Regionalstelle   der   Struktur-   und   Genehmigungs-
direktion Süd) mitzuteilen.

10.      Radonprognose
Gemäß  der Radonprognosekarte des  Landesamtes  für Geologie  und Bergbau Rheinland-Pfalz
(Mainz) liegt das Plangebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte [s. Karte:
http://\^M/w.lgb-rip.de/karten-und-produkte/online-karien/online-karte-radonpnognose. html]    ein    erhöhtes

(40-100kBq/cbm)   mit   lokal   hohem   (über   100kBq/cbm)   Radonpotenzial   in   und   über
einzelnen Gesteinshorizonten in der Bodenluft festgestellt wurde, das in Abhängigkeit von den
jeweiligen Gesteinsschichten stark schwanken kann.
Dieser Wert entspricht gemäß der Einstufiing des Bundesamtes für Strahlenschutz der Radon-
vorsorgeklasse 11 (dazu s.u.).
Nach Einschätzung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Emährung und Forsten Rheinland-
Pfalz  lassen  aber die  bisher  in  Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen  den  Schluss  zu,
dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet werden können, die den
notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration erhöht sich aber das
Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs.
Vom   Bundesamt   für   Strahlenschutz   werden   bauliche   und   sonstige   Vorsorgemaßnahmen
empfohlen, um den Eintritt von Radon in das Gebäude bzw. sein Einwirken auf den Menschen
weitgehend zu verhindem.
Die ffir die Radonvorsorgegebietsklasse I (RVK I - Radonaktivitätskonzentration über 20 und
unter 40 kBq / cbm) empfohlenen Maßnahmen umfassen insbesondere
1.  Konstruktiv  bewehrte,  durchgehende  Bodenplatten  aus  Beton  (Dicke  >  20 cm;  sollte  dies

nicht möglich sein, so ist auf eine gasdichte Ausführung zu achten);
2.  Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende

Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN  18915 mit Materialien,
die auch zur Radonabwehr geeignet sind (in der Regel entstehen dadurch keine Mehrkosten);

3.  Abdichtungen  von  Zu-  und  Ableitungen,  von  Rissen,  Fugen  und  Rohrdurchfiihrungen  in
Boden  berührenden  Hausbereichen  mit  radondichten  Materialien  bzw.  Verwendung  gas-
dichter Komponenten ffir Durchführungen;

4.  Abdichten von Kellertüren;
5.  Zufiihrung der Verbrennungsluft fiir Heizkessel, Kaminöfen u. ä. von außen (um ein Ansau-

gen von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Gebäude zu reduzieren).
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Für  die  (gemäß  der  o. g.  Karte  hier  vorhandene)  Radonvorsorgegebietsklasse  11  (RVK  11  -
Radonaktivitätskonzentration zwischen 40 und  100  kBq / cbm) werden -zusätzlich zu den für
die RVK 1 empfohlenen -noch folgende Maßnahmen empfohlen:
6.   Herstellung einer radondichten, komplett geschlossenen Hülle im erdberührten Randbereich

des Gebäudes;
7.   Ggf.  Verlegung  einer  Dränage  in  der  kapillarbrechenden  Schicht  unter  der  Bodenplatte

(Grundwasserstand beachten);
8.   Hinterfüllung vor erdberührten  AUßenwänden  mit nicht-bindigen  Materialien und Gewähr-

leistung  daffir,  dass  die  Hinterfiillung  einen  Anschluss  an  die  kapillarbrechende  Schotter-
schicht unter der Bodenplatte besitzt, um eine Entlüftung der letzteren zu gewährleisten (an
den  erdberührten  Wänden  kann  diese  Funktion  auch  eine  vliesbeschichtete  Noppenfolie
übemehmen); sollte die Verfüllung des Arbeitsraumes mit nicht-bindigem, rolligem Material
aufgrund anderer Erfordemisse  nicht  möglich  sein,  wird eine  Bodengasdrainage  im  Schot-
terbett unter der Bodenplatte empfohlen, wobei die hydrologischen Verhältnisse zu beachten
sind  und  das  Design  der  Bodengasdrainage  und  der  Ableitung  in  starkem  Maße  von  der
Bauweise abhängig ist.

Diese letztgenannten Maßnahmen werden vor allem auch für die Gebäude empfohlen, in denen
Kellerräume dauerhaft duch Personen als Wohn-oder Arbeitsbereich genutzt werden.
Sorgfaft bei der Radonabwehr sollte auch ftir die Gebäude ohne Unterkellerung gelten, weil  in
nicht unterkellerten Gebäuden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im Erdgeschoss
höher als in unterkellerten Gebäuden sind. Die Frostschürzen unter nicht unterkellerten Gebäu-
den  verhindem,  dass  Bodenluft  mit  Radon  über  die  kapillarbrechende  Schotterschicht  nach
außen  abgeleitet  werden  kann.  Unter  diesen  Bedingungen  können  sich  unter  dem  Gebäude
höhere als die gemessenen Radonkonzentrationen einstellen.
Grundsätzlich ist aber - da das aus dem Boden austretende Radon durch die Atmosphärenluft
sofort  auf sehr  niedrige  Konzentrationen  verdünnt  wird  -  vor  allem  häufiges  und  intensives
Lüften als wirksamste Maßnahme gegen die Aufhahme einer zu hohen Radonkonzentration  in
der  auf den  Menschen  einwirkenden  Luft  zu  nennen,  sowie  eine  durchgehende  Boden-Fun-
damentplatte und ein nomgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte.
Bei  stärkeren  Konzentrationen  werden darüber hinaus  auch  ein  Abschluss  des  Treppenhauses
gegen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Kellerbereich und
der Einbau einer Radondichten Folie unter der Bodenplatte empfohlen.
Da die vorstehenden Ausführungen nu allgemeine Hinweise geben können, wird dem Bauherm
und seinen Planem eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse Grundlage
fffir den  Bauherm  sein  sollte,  sich  ggf.  ftir  bauliche  Vorsorgemaßnahmen  zu  entscheiden  und
bereits  in  einer flühen  Planungsphase  entsprechende  objekt®ptimierte  Konzepte  zum  Schutz
vor Radon in Zusammenarbeit mit einem Radongutachter zu entwickeln.
Weitere lnfomationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz, der
Radon-Infomationsstelle  beim  Landesamt für Umwelt (Mainz;  E-Mail:  radon®.mJ.riD.de,  Tele-
fon:      06131/6033-1263)      sowie      folgender      Seite      zu      entnehmen:      hftD://maDserver.hb-
riD.de/DhD   radon/meta/eriaeuterunqen.Ddf.
Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radonmessung
in der Bodenluft beantwortet das Landesamt fiir Geologie und Bergbau (Intemet: WWW.lqb-riD.de,
Telefon: 06131 /9254-0).

Die  Ergebnisse  von  vorgenommenen  Radonmessungen  sollten  dem  Landesamt  ffir  Geologie
und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden,  damit diese  in anonymisierter Fom
zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen können.
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11.      Verwendung von heimischem pflanzmateria] und saatgut
Gemäß  § 40  Abs. 4  BNatschG  ist  sicherzustellen,  dass  nur  gebietsheimisches,  autochthones
Pflanzgut  sowie  Saatgut  zum  Einsatz  kommt.  Die  Bundesrepublik  Deutschland  hat  die  Bio-
diversitätskonvention  unterschrieben  und  hat  sich  damit  verpflichtet,  einheimische  Arten  zu
erhalten.  Gebietsfremdes  Pflanz-  und  Saatgut  kann  hingegen  die  genetische  Variabilität einer
Region stark verändem.

12.      Schutz vor eindringendem wasser
Grundsätzlich  muss  sich jeder Grundstückseigentümer eigenverantwortlich vor naturbedingten
Beeinträchtigungen und Schäden, bspw. durch Überflutungen o. ä., schützen.
Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Lage des Plangebietes keine besondere Gefahr von Über-
flutungen  erkennbar.  Dennoch wird den Grundstückseigentümern empfohlen,  zum  Schutz vor
einem nie ganz auszuschließendem Eindringen von Wasser aus Nachbargrundstücken  im Falle
von Starkregenereignissen entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
Zu höher gelegenen Flächen sollten ggf. Vorkehrungen (in Form von Verwallungen o. ä., unter
Einhaltung    der    landesnachbarrechtlichen    Bestimmungen)    getroffen    werden,    die    vom
Eigentümer herzustellen und dauerhaft zu erhalten sind.
Nähere Hinweise dazu, auch zu Maßnahmen zum entsprechenden Schutz von baulichen Anla-
gen, können auch den entsprechenden Merkblättem entnommen werden, wie z. 8. dem Rhein-
land-pfälzischen Leitfaden  Starkregen  "Was können die Kommunen tun?",  erschienen Februar
2013, einsehbar unter http://www.ibh.rip.de/servlet/is/8892/.

13.     DIN-Normen
DIN-Nomien, auf die in dieser Satzung verwiesen wird, sind beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt  in München archivmäßig gesichert niedergelegt  und  können  bei  der Verbandsgemein-
deverwaltung  Gau-Algesheim,  Bau-,  Umwelt-  und  Rechtsabteilung,  (Hospitalstraße  22,55435
Gau-Algesheim), eingesehen werden.
Ein Bezug der DIN-Vorschriften ist über die Beuth Verlag GmbH (unter der Adresse Am DIN-
Platz Burggrafenstraße 6,10787 Berlin bzw. http://www.beuth.de) möglich.

V.  ÄNDERUNG BESTEHENDER RECHTSVERIIÄLTNISSE

1.        Die  vorliegende  Änderung  zweier  Bebauungsplanungen  (in  einem  gemeinsamen  Verfahren)
überdeckt mit ihrem Geltungsbereich jeweils kleinere Teilbereiche der Geltungsbereiche
a.  der 1. Änderung des Bebauungsp]anes 'Mühlborn-Bangert / Gänsk]auer-Brühl -

Neufassung und Erweiterung` sowie
b.  der 8. Änderung des BebauungspLanes 'Westerberg` .
Diese  beiden  Bebauungsplanungen  werden  wird  in  den  jeweiligen  Teilbereichen  durch  die
Festsetzungen  der vorliegenden Änderung  der  Bebauungsplanungen vollständig  ersetzt;  ihre
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen werden somit mit dem lnkrafttreten der vorliegen-
den Änderung unwirksam und durch die jeweils vorliegenden ersetzt.
Die   übrigen   Teilbereiche   der  beiden   Bebauungsplanungen   werden   durch   die   vorliegende
Änderung nicht tangiert und gelten unverändert weiter.
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